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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1996

Norm

ABGB §358 III

ABGB §1010

ABGB §1313a IIIf

Rechtssatz

Für eine Substitution kommt nur die Übertragung zumindest wesentlicher Teile des Auftrages in Betracht. Die bloße

Überreichung eines schon vorbereiteten Grundbuchsgesuches kann nicht als ein wesentlicher Beitrag zur Erfüllung

der Aufgaben des beauftragten Treuhänders angesehen werden, zumal hier auch die für die Substitution

entscheidende Selbständigkeit des Dritten bei der Auftragsausführung fehlt.
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